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Einrichtungen des Gesundheitswesens 
zu Handwaschpräparaten [4], dass 
 diese an Waschplätzen als flüssige 

Präparate in wandmontierten Spen-
dern zur Verfügung gestellt werden; 

 eine Dokumentation des Anbruchda-
tums erfolgt, sofern Herstelleranga-
ben zur Dauer der Verwendbarkeit 
nach Anbruch existieren; 

 aufgrund des Kontaminationsrisikos 
kein Nachfüllen nicht entleerter und 
nicht nachfolgend aufbereiteter Sei-
fenspender stattfindet.

Zur Aufbereitung der Handwaschprä-
paratespender wird empfohlen, dass
 sichtbare Verunreinigungen des äu-

ßeren Gehäuses und aller ohne wei-
tere Manipulation zugänglichen 
Teile sowie Tropfnasen am Auslass 
durch Wischdesinfektion beseitigt 
werden; 

 eine tägliche Wischdesinfektion des 
Bedienhebels durchgeführt wird; 

 der Umfang und die Frequenz (z.B. 
halbjährig) der Kontrollen sowie der 
Innenaufbereitung der Spender im 
hauseigenen Hygieneplan festgelegt 
werden. Bezüglich der Innenaufbe-
reitung wird außerdem auf die Mög-
lichkeit zur Verwendung von Ein-
malpumpen am Gebinde, die mit 
dem leeren Gebinde verworfen wer-
den, hingewiesen.

Für „medizinische“ Waschlotionen 
gibt es keine klare Begriffsdefinition. 
Es könnten sowohl konservierte Pro-
dukte als auch Präparate mit einer – 
nicht näher definierten – antimikrobi-
ellen Wirksamkeit gemeint sein. In der  
KRINKO-Empfehlung zur Händehygie-
ne in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens [4] heißt es hierzu: „Die Ver-
wendung von Produkten mit antimikrobi-
ellen Zusätzen wird in keinem Regelwerk 
gefordert, ist nicht mit einer besseren Wirk-
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  Frage: 
Wir finden bei der Begehung von Arzt-
praxen und ambulant operierenden 
Einrichtungen regelmäßig, dass die 
Handwaschplätze nicht gemäß beste-
henden Vorgaben ausgestattet sind, d.h. 
der Händedesinfektionsmittelspender 
hängt, aber statt eines entsprechenden 
Waschlotionsspenders gibt es dann die 
Seifenpumpflasche vom Drogeriemarkt. 
Welche Daten bzw. Literatur würden 
unsere Argumentation, dass „medi-
zinische“ Waschlotion zu verwenden 
ist, stützen (bisher haben wir mit dem 
Zusatz von Konservierungsstoffen bei 
Letzteren argumentiert)?

  Antwort: 
Für Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen ist nach TRBA 250 [1] die 
Verfügbarkeit von „Spendern für Haut- 
reinigungsmittel“ als Mindestschutz-
maßnahme vorgeschrieben. Wo eine 
hygienische Händedesinfektion erfor-
derlich ist, sind auch Spender für Hän-
dedesinfektionsmittel bereit zu stellen. 
Bezüglich der Händedesinfektionsmit-
telspender heißt es ohne nähere Erläu-
terung weiterhin: „Die Mindestanforde-
rungen an einen hygienischen und si-
cheren Betrieb dieser Spender sind zu 
beachten.“ Spezifische Mindestanforde-
rungen für Seifenspender finden sich 
darin nicht.

Im Hinblick auf die Gefahr einer mi-
krobiellen Besiedelung sind Seifenspen-
der weitaus kritischer einzuschätzen als 
Spender, die mit alkoholischen Hände-
desinfektionsmitteln befüllt sind [2, 
3]. Hinzu kommt, dass nach einem 
Handkontakt mit dem Auslass des Sei-
fenspenders, anders als beim Desin-
fektionsmittelspender, die Hände nicht 
zwangsläufig desinfiziert werden.

Die Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention emp-
fiehlt für ambulante oder stationäre 

samkeit gegenüber der normalen Seifenwa-
schung belegt und ist immer dann kritisch 
zu beurteilen, wenn als antimikrobieller Zu-
satz ein Wirkstoff eingesetzt wird, für den 
das Risiko einer mikrobiellen Resistenzent-
wicklung oder einer Sensibilisierung gege-
ben ist. Für die hygienische Händewaschung 
sind in der VAH-Liste Produkte zertifiziert, 
die vor allem für den Lebensmittelbereich 
gedacht sind. Sie sind signifikant wirksamer 
als normale Handwaschpräparate, errei-
chen aber nicht die Wirksamkeit von HDM. 
Daher ist ihre Anwendung keine Alternative 
zur hygienischen Händedesinfektion.“
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